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18. September 1958 / 20. Dezember 1962 zum Gesetz 
über die zusätzliche Förderung des Wohnungsbaues 
vom 6. Juli 1958 
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[S. 203] Auf Antrag der Baudirektion 
beschliesst der Regierungsrat: 
I. Die Vollziehungsverordnung I vom 18. September 1958/20. Dezember 1962 zum 
Gesetz über die zusätzlicher Förderung des Wohnungsbaues vom 6. Juli 1958 wird wie 
folgt geändert: // [S. 204] 
§ 20 Absatz 1. Die Wohnungen dürfen nur an Familien abgegeben werden, deren 
Reineinkommen Fr. 14000.–, zuzüglich Fr. 1500.– für jedes nichterwerbstätige Kind 
oder jede andere vom Haushaltungsvorstand unterhaltene Person, und deren 
Reinvermögen Fr. 60000.– nicht übersteigt. 
§ 22 Absatz 1. Die Wohnungen dürfen nur an Einzelpersonen, deren Reineinkommen 
Fr. 9000.–, und an Ehepaare, deren Reineinkommen Fr. 11000.– nicht übersteigt, 
abgegeben werden; das Reinvermögen wird mit einem Zwanzigstel des Fr. 25000.– 
übersteigenden Betrages als Einkommen angerechnet. 
II. Diese Abänderungen treten auf den 1. Januar 1966 in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 15. Januar 1966. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: Der Staatsschreiber i. V.: 
Dr. Zumbühl Dr. Roggwiller 
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